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Neu: 

In den Gewässerschutz- 

bereichen Au und üB ist die 

Versickerung zulässig. 

Bedingung: 

Anwendung von Reinigungsmittel- 

zusätzen ist nicht zulässig*. 

Versickerung über die belebte Bodenschicht mit 30 cm Oberboden 

1. Priorität: Versickerung über die belebte Bodenschicht mit 30 cm Oberboden 

2. Priorität: unterirdische Versickerung 

* Verwendung eines Umstellschiebers (Reinigungsabwasser in die Schmutz-

wasserleitung – Regenabwasser zur Versickerung) ist nicht zulässig! 

+ + 

- 
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Neu: 

Verwendung eines Umstellschiebers (Reinigungsabwasser in die Schmutzwasser-

leitung / Einleitung von Regenabwasser in Oberflächengewässer) ist zulässig. 

 
Bedingungen: 

- Umstellschieber sind mittels automatischer Steuerung (Hand/O/Auto) zu 

betreiben. 

- Die Anweisung für den Betrieb der Schieber ist sichtbar neben der Steuerung 

(Schaltkasten) zu platzieren und das Unterhaltspersonal ist diesbezüglich zu 

instruieren. 

- Der Bewilligungsbehörde ist das Konzept des Umstellschiebers vorgängig zur 

Bewilligung und nach Fertigstellung zur Abnahme zu melden. 

Neu: 

Einleitung in ein Ober-

flächengewässer ist zulässig 

 

Retentionsmassnahmen 

beachten (Anhang 1 der 

Praxishilfe) 
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Entwurf Stand 

2013 

Standpunkt AWEL: 

Behandlung mit künstlichem Adsorber ist der 

Bodenpassage vorzuziehen. 

Gründe: 
- Metallfrachten werden unterschiedlich diffus im Boden verteilt 

- Überschreitung der Prüfwerte der Wegleitung Bodenaushub 

bzw. Richtwert T der Aushubrichtlinie werden in einem nicht 

definierbaren Bodenvolumen 

- Bei der Entsorgung muss zuerst das räumliche Ausmass der 

Richt- und Prüfwertüberschreitung festgestellt werden 

- Entsorgung des kontaminierten Bodenmaterials 

- Durch präferenzielle Fliesspfade folgt eine ungenügende 

Behandlung 

- Mähgut ist Sondermüll  
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+ + 

- - 

- 
Neu: 

mit weniger problematischem Wurzelschutzmittel (z.B. Herbitect® und 

Preventol®  B5): 

 Gewässerschutzbereiche Au und üB: 

 Versickerung über die belebte Bodenschicht mit 30 cm Oberboden zulässig 

Weitere Grundwasserschutzzone (Zone S3): Versickerung nicht zulässig 

mit Wurzelschutzmittel Preventol® B2: verschmutztes Abwasser, 

das in die Schmutzwasserkanalisation einzuleiten ist 

+ 

weniger problematische 

Wurzelschutzmittel 

problematische 

Wurzelschutzmittel 
 

- 

- 



Erfahrungsaustausch 

29.04.2014 

mit Pflanzenschutzmittel Preventol® B2: verschmutztes 

Abwasser, 

Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation 

mit weniger problematischem Wurzelschutzmittel (z.B. Herbitect® und 

Preventol® B5): 

- Einleitung in ein Oberflächengewässer mit einer Behandlung zulässig 

- Behandlung: Retentionsfilterbecken mit 30 cm Oberboden 

ohne pestizidhaltige Materialien: 

- Einleitung in Oberflächengewässer zulässig 

- Retentionsmassnahmen beachten (Anhang 1 der 

  Praxishilfe) 

 

 

Offene Fragen: 
-  Sollen Bitumendachbahnen mit einem schlechten Auswaschverhalten 

   (z.B. Preventol® B2) noch zugelassen werden? 

-  Sind Bitumendachbahnen mit weniger problematischen Wurzelschutz- 

   mitteln nur noch auf Gründächern zuzulassen? 

   (Verzicht im Fundamentbereich und auf begrünten Tiefgaragendächern?) 
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Versickerung 

- Versickerung ist zulässig 

- Bedingung:  Anwendung von Reinigungs- 

                      mittelzusätzen ist nicht zulässig 

- Gewässerschutzbereiche Au und üB: 

1. Priorität: Versickerung über die belebte Bodenschicht mit 30 cm Oberboden 

2. Priorität: unterirdische Versickerung 

 

- Weitere Grundwasserschutzzone (Zone S3): 

Versickerung über die belebte Bodenschicht mit 20 cm Ober- und 30 cm 

Unterboden 

Einleitung in ein Oberflächengewässer 

- Einleitung  ist zulässig 

- Bedingungen: - Anwendung von Reinigungsmittelzusätzen ist nicht zulässig 

                          - Retentionsmassnahmen beachten (Anhang 1 der Praxishilfe) 
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(mit Zirkulation Wasser-Glykol-Gemisch) 

1. Priorität: Versickerung über die belebte Bodenschicht mit 30 cm Oberboden            

2. Priorität: unterirdische Versickerung 

Einleitung in ein Oberflächengewässer 

- Einleitung ist zulässig 

- Bedingungen:  - Anwendung von Reinigungsmittelzusätzen ist nicht zulässig 

  - Retentionsmassnahmen beachten (Anhang 1 der Praxishilfe) 

 

Versickerung 

Gewässerschutzbereiche Au und üB: 

- Versickerung ist zulässig 

- Bedingung:  Anwendung von Reinigungs- 

                      mittelzusätzen ist nicht zulässig 

Weitere Grundwasserschutzzone (Zone S3): Versickerung verboten 
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* Verwendung eines Umstellschiebers (Reinigungsabwasser in die Schmutzwasser- 

   leitung – Regenabwasser zur Versickerung) ist nicht zulässig! 

+ + + 

Versickerung 

- Versickerung ist zulässig 

- Bedingungen: 

   - Anwendung von Reinigungsmittelzusätzen 

     ist nicht zulässig* 

   - keine Nutzung bei der verschmutztes Abwasser 

     anfällt 

Gewässerschutzbereiche Au und üB: 

Versickerung über die belebte Bodenschicht 

mit 30 cm Oberboden 

 

Weitere Grundwasserschutzzone (Zone S3): 

Versickerung über die belebte Bodenschicht 

mit 20 cm Ober- und 30 cm Unterboden 

Begehbare, genutzte Flächen 
 

+ 

+ 



Erfahrungsaustausch 

29.04.2014 

Einleitung in ein Oberflächengewässer 

- Einleitung ist zulässig 

- Bedingungen: 

   -  Anwendung von Reinigungsmittelzusätzen 

     ist nicht zulässig 

   -  keine Nutzung bei der verschmutztes Abwasser 

      anfällt 

 

Einleitung via Schlammsammler in ein Ober-

flächengewässer (Retention prüfen)  

Spezialfall bei Anfall von verschmutztem Abwasser: 

Der Einbau eines Umstellschiebers („Ableiten des Reinigungsabwasser in die 

Schmutzwasserleitung“) oder die Einleitung von nicht verschmutztem Abwasser in 

ein Oberflächengewässer, kann unter den Bedingungen analog dem Glasdach 

bewilligt werden. 

Begehbare, genutzte Flächen 
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Industrie- und Gewerbeliegenschaften 

Bedingungen: 

- Die Schichtstärke des "KFN Netstaler® 0-15 mm, geschlämmt" muss 

mindestens 15 cm betragen. 

- Damit eine einwandfreie Entwässerung sichergestellt werden kann, 

müssen die Plätze mit mindestens 5% Gefälle ausgeführt werden.  

Dichter Belag:  1. Priorität: Asphalt oder Beton 

 2. Priorität "KFN Netstaler® 0-15 mm, geschlämmt" etc. 
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+ Verkaufs- und Ausstellplätze für PW 
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Revidierte Version 

liegt (als Download) 

bis Mitte Juli 2014 vor 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung:  

 

Versickerung: 

Sektion Grundwasser und Wasserversorgung 

 

Einleitung in ein Oberflächengewässer: 

Sektion Siedlungsentwässerung 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


